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so gern Kummer und Sorgen ersparen. Oft
umschlingt er die Mutter ganz stürmisch,
um ihr seine Liebe zu beweisen. In der
Schule fühlt er sich zwar verstanden. Er
leuchtet auf, wenn er einmal eine vernünf-
tige Antwort geben kann. Im Erzählen
geht'S noch am besten. Doch stellen sich

nervöse Gesichtsmuskelzerrungen ein. R.
leidet recht viel an Kopfweh. Das Denken
geht ihm schwer. Gesammelt kann er nicht
sein. Befriedigung findet er in der Phan-
ta st er ei. Immer grübelt er an Unerreich-
barem. Fremden Menschen gegenüber ist
er abgeschmackt freundlich. —

In diesem Fall liegt da» Hauptübel im
Elternhaus. Es ist unsere Pflicht, die El-
tern darauf aufmerksam zu machen. Dann
haben wir solche, mit Minderwertigkeit be-
lastete Kinder vor Verhöhnung durch Klas-
sengenossen zu bewahren. Wir selbst dürfen
niemals durch verletzende Aeußerungen das

Nochmals „Herr Stettbas
Aus schönen Osterferien im Dessin zurück-

kehrend, finden wir in Nr. 16 der „Schwei-
zerischen Lehrerzeitung" unter dem Titel
„Die Bildersprache des Herrn Spektator"
die Antwort des Herrn Stettbacher auf un-
fern Artikel in Nr. 13 u. 14 der „Sch.-Sch".

ES freut uns aufrichtig, die Drohung,
die wir in unserm Artikel ausgesprochen
hatten, nicht verwirklichen, unsern Gegner
also nicht der Verleumdung anklagen
zu müssen. Herr Stettbacher gesteht nämlich,
wenn auch etwas gewunden und wenn auch
nicht schon nach 14, so doch nach 16 Tagen
ein, die ehrbeleidigenden Ausdrücke infolge
eines Mißverständnisses gebraucht zu haben.
So hatten wir es ja auch vermutet. An
diesem Mißverständnisse aber, sagt Herr
Stettbacher, trage allein der Herr Spekta-
tor die Schuld, beziehungsweise seine in
diesem Falle wirklich unbegreifliche „Bilder-
spräche". Nun, diesen Vorwurf vermögen
wir zu tragen; es war eben schon von jung
an unsere Gewohnheit, manches, was man
ganz trocken sagen könnte, mit einem Bilde
zu umschreiben.

Damit ist die Sache nach ihrer per-
sönlichen Seite hin erledigt.

Zum Grundsätzlichen in unserm Ar-
tikel nimmt Herr Stettbacher nicht Stellung.
Unsere Beweise bleiben unangefochten. Da-
mit ist auch diese, also die grundsätzliche
Seite der Frage, für uns erledigt.

Uebel verschlimmern. Wir dürfen nicht gleich
Bequemlichkeit und Nichtwollen vermuten.

Die ungerechte Behandlung des
Kindes hat einen tiefen Einfluß auf
die Erziehung. „Merkt der Erzieher, daß
das Kind sich ungerecht bestraft fühlt, mit
Grund oder ohne Grund, so sollte er durch
eine Aussprache entweder das Kind von
der Berechtigung der Strafe überzeugen
oder die Ungerechtigkeit durch Eingestehen
seines Irrtums wieder ausgleichen. Gerade
bei etwas tiefer fühlenden Kindern und
noch erhöht bei solchen mit ausgesprochenem
Rechtsempfinden oder auch Ehrgeiz, können
einmalige, manchmal an und für sich be-
langlose, aber ungerechte Behandlungen eine
Dauerwirkung hervorrufen, die die Gefühle
in eine Richtung zwingen, die später nur
schwer ausgeglichen werden kann. Es kommt
zu Oppositionseinstellungen gegenüber El-
tern und Lehrern". (Frank.)

und „Herr Spektator".
Man gestatte uns nur noch eine kleine

Korrektur zum letzten Absätze in der Erwi-
derung des Herrn Stettbacher vom 22.
April. ES heißt da:

„Am Schlüsse seine» Artikel» droht uns Herr
Spektator mit dem Richter. Die uns gewährte
Frist von 14 Tagen lieben wir mit dem 20. April
unbenutzt ablaufen. Wir wollen abwarten, ob Herr
Spektator den Mut hat, seine Drohung zu verwirk-
lichen. Tut er es nicht, so wird die schweizerische

Lehrerschaft um so besser wissen, was Sie von Herrn
Spektator und seiner „Bildersprache' zu halten hat."

Das stimmt nun nicht ganz. S o hatten
wir nämlich unsern Artikel geschlossen:

„Sollten Sie sich (nach der Aufklärung unser-
seit») zu dieser Satisfaktion — Zurücknahme der
ehrbeleidigenden Ausdrücke innert 14 Tagen — nicht
verstehen können, dann wäre ich genötigt. Sie, Herr
Professor der Methodik und Redaktor der „Schwei-
zerischen Lehrerzeitung', vor aller Oeffentlichkeit
grober und böswilliger Verleumdung anzuklagen.
Und ich mühte es dann dieser Oeffentlichkeit —
eventuell dem Richter — überlassen, zu entscheiden,
welcher Standpunkt der niedrigere ist, der Ihre
oder der meine, welche Gesinnung unehrenhafter ist,
Ihre Gesinnung oder meine Gesinnung, welche Ethik
die bedenk! chere ist, Ihre Ethik oder meine Ethik.'

Wenn Sie, im Anschluß an diesen Satz,
sagen, ich hätte Sie vor den Richter neh-
men wollen, so liegt hier offenbar wieder
ein Mißverständnis vor. Ist vielleicht auch
hier wieder die verdammte „Bildersprache"
daran schuld? Spektator.
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